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Nr. 38 Haßfurt, 25.08.2021 74. Jahrgang 
 

Öffnungszeiten: Landratsamt Haßberge in Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr  - 12:30 Uhr 
Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:30 Uhr  
Montag und Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Ebern 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:00 Uhr 
Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

Sprechstunden des Landrats: nach Vorankündigung in der Presse oder auf Anfrage 

 
 

 

Amtliche Bekanntmachungen 
 

 
 

 

 
 

I n h a l t :  

Teil I: 
 

Veröffentlichungen des Landratsamtes/Landkreises und seiner Einrichtun-
gen einschl. der Unternehmen und Verbände 

 

 Bekanntmachung "Inzidenzschalter 25" S. 122-123 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Teil  I 

 

Bekanntmachung 
des Landratsamts Haßberge 

vom 25.08.2021 
"Inzidenzschalter 25" 

 
Auf Grund von § 1 Nr. 1 und 3 der 13. Bayerischen Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung (13. BayIfSMV) vom 5. Juni 
2021 (BayMBl. Nr. 384, BayRS 2126-1-17-G), die zuletzt durch 
Verordnung vom 20. August 2021 (BayMBl. Nr. 584) geändert 
worden ist, erlässt das Landratsamt Haßberge als zuständige 
Kreisverwaltungsbehörde folgende  
 

Bekanntmachung 
 
I) Das Landratsamt Haßberge gibt ortsüblich bekannt, 

dass der nach § 28a Absatz 3 Satz 13 IfSG bestimmte 
Inzidenzwert von 25 Neuinfektionen mit dem Corona-
virus SARS-CoV-2 je 100 000 Einwohner innerhalb von 
sieben Tagen am 23.08.2021 seit drei Tagen in Folge 
überschritten wurde.    
 
Es wurden an den jeweiligen Tagen folgende Werte 
festgestellt:  
am 21.08.2021: 32,0  
am 22.08.2021: 29,6  
am 23.08.2021: 29,6 
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II)  Ab dem 25.08.2021 gelten damit diejenigen Regelun-

gen der 13. BayIfSMV, die an die Voraussetzungen ge-
knüpft sind, dass die 7-Tage-Inzidenz über 25 liegt.  

 
 
 
Haßfurt, 25.08.2021 
Landratsamt Haßberge 
 
Wilhelm Schneider 
Landrat 
 
 

 
 

Landratsamt Haßberge 
Wilhelm Schneider 

Landrat 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


